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1.  Änderung  des  Bebauungsplanes  Nr.  4,,Südwest1ich  der  Antoniuskapelle"  im

Stadtteil  Essentho

Beteiligung  der  Behörden  und sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange  gem.  § 4 (2) BauGB

IhrSchreiben  vom  11.12.2018,  IhrAz.  61-26-04/06

Sehr  geehrte  Damen  und Herren,

zu o. g. Verfahren  gebe  ich Ihnen  folgende  Informationen  und  Hinweise:

Baugrund

Das  Plangebiet  liegt  im Bereich  verkarstungsfähiger  Gesteine  des  Oberen  Zechsteins.  Ich

empfehle,  die Baugrundeigenschaften  objektbezogen  zu untersuchen  und zu bewerten.

Bodenschutz

Hinweis  zum  Mutterboden

Nach  § 202  BauGB  in Verbindung  mit  DIN 18915  ist bei  Errichtung  oderÄnderung  von

baulichen  Anlagen  der  Oberboden  (Mutterboden)  in nutzbarem  Zustand  zu erhalten  und

vor  Vernichtung  zu schützen.  Er ist vordringlich  im Plangebiet  zu sichern,  zur  Wieder-

verwendung  zu lagern  und  später  wieder  einzubauen.

Für  Rückfragen  stehe  ich Ihnen  gerne  zur  Verfügung.

Mit  freundlichen  Grüßen

im Auftrag:
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